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Stand 6.11.2000
Die Bootlagerungskapazitäten des Bootshauses sind begrenzt. Deswegen muss die Bootslagerung geregelt werden.
Vorstandsbeschluss 6.11.2000 - Prioritätenreihenfolge für die Bootslagerung:
1. Vereinsboote

2. Privatboote jugendlicher Vereinsmitglieder und Trainer für den Trainingsbetrieb

3. Privatboote erwachsener Vereinsmitglieder für den Trainingsbetrieb

4. Sonstige Boote von Vereinsmitgliedern
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